
Eingeschränkte Erreichbarkeit
des  Steueramtes  der  Stadt
Bergkamen in den Osterferien
Aufgrund eines vorübergehenden personellen Engpasses ist das
Steueramt der Stadt Bergkamen in der Zeit vom 16. April bis
einschließlich 25. April 2025 nur eingeschränkt erreichbar.

Persönliche Vorsprachen sind in diesem Zeitraum ausschließlich
für Hundean- und -abmeldungen möglich. Bürgerinnen und Bürger
werden gebeten, sich hierfür direkt an Zimmer 421 zu wenden.

Die  telefonische  Erreichbarkeit  im  Bereich  der
Grundbesitzabgaben ist unter der Telefonnummer 02307 965306
wie folgt gewährleistet:

montags bis freitags (außer an Feiertagen) von 08:30 Uhr
bis 12:00 Uhr,
zusätzlich donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr,
unter der Rufnummer.

Für  Anfragen  zur  Gewerbe-  und  Vergnügungssteuerfestsetzung
stehen die zuständigen Mitarbeitenden ab dem 28. April 2025
wieder wie gewohnt zur Verfügung.
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